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Entwurf der Neufassung 
 

 
 

Turn- und Sportverein Neubiberg-Ottobrunn e.V. 1920  
 
 

V e r e i n s s a t z u n g 
 
 

§  1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
1) Der Verein führt den Namen „Turn- und Sportverein Neubiberg/Ottobrunn e.V.1920“  

 
2) Der Verein hat seinen Sitz in Neubiberg und ist im Vereinsregister eingetragen. 

 
3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. Durch die Mit-

gliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit der Einzel-
personen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt. 

 
 

§  2  Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 
 

1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports. 
 

2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 
3) Der Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche  

Zwecke.  
 

4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
An Mitglieder, die sich im Ehrenamt oder nebenberuflich im Verein engagieren, kann 
eine angemessene Aufwandsentschädigung gezahlt werden. 

 
5) Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem 

Bayerischen Landessportverband e. V. und den betroffenen Fachverbänden an. 
 
 

§  3 Vereinstätigkeit 
 

1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in  
 

­ Abhaltung eines geordneten Turn- Sport- und Spielbetriebes, 
­ Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen Veran-

staltungen,  
­ sachgemäße Ausbildung und Einsatz von Übungsleitern. 

 
2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  
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§  4 Mitgliedschaft 
 

1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 

2) Ordentliche Mitglieder sind alle über 18 Jahre alten Mitglieder des Vereins.  
 

3) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand, bei Personen, die 
einer selbständigen Abteilung angehören wollen, nach Befürwortung durch den zu-
ständigen Abteilungsleiter. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Auf-
nahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.  

 
4) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. 

Über den Widerspruch entscheidet abschließend der Vereinsrat. Die Ablehnung ei-
nes Aufnahmegesuches ist mitzuteilen, sie braucht nicht begründet zu werden.  

 
5) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 

 
 

§  5 Beendigung der Mitgliedschaft. 

 
1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

 
2) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-

stand. Mit dem Ausscheiden aus dem Verein verliert das Mitglied jeden Anspruch auf 
das Vereinsvermögen.  

 
3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher 

Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger Weise sich grober und wieder-
holter Verstöße gegen die Vereinssatzung schuldig gemacht hat oder innerhalb eines 
Jahres seiner Beitragspflicht trotz zweimaliger, schriftlicher Mahnung nicht nachge-
kommen ist.                                                                                                                
Zur Antragstellung ist jedes Vereinsmitglied berechtigt.                                             
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss kann beim 
Vereinsrat Einspruch eingelegt werden. Der Vereinsrat entscheidet hierüber mit 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

 
4) Die  Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds ist frühestens nach Ablauf 

eines Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet der Vereinsrat. 
 

5) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vereinsrat unter den genannten  
Voraussetzungen durch einen Verweis oder durch eine Geldbuße bis zum Betrag von 
EUR 100, und/oder mit einer Sperre von längstens einem Jahr an der Teilnahme an 
sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände, welchen 
der Verein angehört, gemaßregelt werden. Die Entscheidung des Vereinsrats ist nicht 
anfechtbar. 

 
6) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Brie-

fes zuzustellen. 
 

7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsver-
hältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unbe-
rührt.  
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§  6 Beiträge 

 
1) Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühren und des Beitrages verpflichtet. 

Über die Höhe und die Fälligkeit der Beiträge sowie über sonst von Mitgliedern zu er-
bringende Leistungen beschließt der Vereinsrat. Einem Mitglied, das unverschuldet in 
eine finanzielle Notlage geraten ist, kann der Beitrag gestundet oder für die Zeit der 
Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Erlassge-
such entscheidet der Vorstand. 

 
2) An Beiträgen können erhoben werden: Aufnahmegebühren, Grundbeiträge und Ab-

teilungsumlagen. Die selbständigen Abteilungen können daneben besondere Auf-
nahmegelder erheben.  

 
3) Bei einem begründeten Finanzbedarf des Vereins kann die Erhebung einer zusätzli-

chen Umlage in Form einer Geldleistung beschlossen werden. Diese darf das 5-fache 
eines Jahresbeitrages nicht überschreiten.  

 
 

§  7 Organe des Vereins 
 
      Die Organe des Vereins sind: 

   - der Vorstand 
   - der Vereinsrat  
   - die Generalversammlung  

 
 

§  8 Vorstand 
 

1) Der Vorstand besteht aus dem  
 

­ 1. Vorsitzenden 
­ 2. Vorsitzenden  
­ Finanzverwalter 

 
2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden allein oder 

durch den 2. Vorsitzenden und den Finanzverwalter zu zweit vertreten (Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB). 

 
3) Der Vorstand wird durch Beschluss des Vereinsrats auf die Dauer von drei Jahren 

gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
Der Vorstand kann sein Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit er-
folgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist 
vom Vereinsrat für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wäh-
len.  

 
4) Wiederwahl ist möglich. 

 
5) Verschiedene Vorstandspositionen können von einer Person nur dann wahrgenom-

men werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet und dieses Amt 
durch eine Nachwahl im Vereinsrat nicht besetzt werden kann. Dies gilt jedoch nur 
bis zur nächsten Generalversammlung. Insbesondere können Vorstandsmitglieder 
kein Amt in einem Aufsichtsorgan des Vereines wahrnehmen. 

 
6) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis gilt, dass der Vor-

stand zum Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art mit einem Geschäftswert 
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von mehr als  € 10.000,-- für den Einzelfall bzw. bei Dauerschuldverhältnissen im 
Jahresgeschäftswert von mehr als € 10.000,00 für den Einzelfall der vorherigen Zu-
stimmung durch den Vereinsrat bedarf. 

 
 
 

§  9 Generalversammlung  
 

1) Die Generalversammlung ist die Versammlung der Mitglieder des Vereins. Die Ver-
sammlung ist beschlussfähig wenn mindestens ein Zehntel der ordentlichen Mitglie-
der anwesend sind. Ist die Versammlung wegen mangelnder Beteiligung nicht be-
schlussfähig und wird sie ein zweites Mal zur Verhandlung über denselben Gegen-   
stand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Die Versammlung wird geleitet durch den Vorsitzenden des Vereins-
rates oder dessen Stellvertreter.  

 
2) Die ordentliche Generalversammlung findet alle drei Jahre statt. Außerordentliche 

Generalversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet 
oder 1/5 der ordentlichen Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der 
Gründe und des Zwecks vom Vereinsrat verlangt. Die Versammlung ist vom Vorsit-
zenden des Vereinsrates, im Falle dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter 
einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu ge-
ben, in der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu 
bezeichnen sind. Die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung erfolgt 
durch Veröffentlichung in den Vereinsnachrichten; die Einberufung der außerordentli-
chen Generalversammlung erfolgt durch schriftliche Einladung. Die Einberufung er-
folgt mindestens eine Woche vor dem Versammlungstermin. 

 
Jede Abteilung kann Anträge zur Generalversammlung stellen. 
Jedes Mitglied des Vereins kann Anträge zur Generalversammlung steIlen, wenn die 
Anträge von mindestens zehn Mitgliedern unterstützt werden.  

 
3) Die Generalversammlung entscheidet über:  

 
1. die Änderung der Satzung und Vereinsauflösung 
2. die Fusion mit anderen Vereinen;  
3. die Veräußerung von Grundbesitz;  
4. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben 

bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind 
 

4) Die Generalversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltung wird als ungültige 
Stimme gezählt. Beschlüsse über die Änderung der Satzung, die Auflösung des Ver-
eins und die Veräußerung von Grundbesitz bedürfen der 2/3-Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Eine Änderung des Vereinszwecks erfordert die Zustimmung 
aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder; die Zustimmung der nicht erschienen Mitg-
lieder muss schriftlich eingeholt werden. 

 
5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine geheime  

Abstimmung ist erforderlich, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragt. 
 

6) Über die Generalversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom Sit-
zungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 
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§  10 Vereinsrat  

 
1) Der Vereinsrat ist beschließendes Organ. Er besteht aus den in den alle 3 Jahre 

stattfindenden Vereinsratswahlen gewählten Vereinsmitgliedern. Jede Abteilung er-
hält einen Sitz im Vereinsrat, wenn ihr mindestens 25 wahlberechtigte Mitglieder an-
gehören. Darüber hinaus steht jeder Abteilung pro angefangene Hundertzahl der 
wahlberechtigten Mitglieder ein weiterer Sitz im Vereinsrat zu. 

 
2) Der Vereinsrat ist zuständig für:  

 
1. die Wahl und Abberufung des Vorstands;  
2. die Wahl und Abberufung des Vereinsrevisors;  
3. den Erlass von Ordnungen, wie z.B. Wahlordnung, Organisationsordnung, Fi-

nanzordnung, Beitragsordnung, Haus- und Platzordnung, Geschäftsordnungen 
sowie der zur Ausübung des Sports notwendigen organisatorischen Bestimmun-
gen;  

4. die Aufstellung des Haushaltsplans; .  
5. die Genehmigung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung 

 
3) Der Vereinsrat behandelt im Übrigen die eingebrachten Anträge und berät alle ge-

stellten Anträge zur Vereinsratssitzung. 
 

4) Der Vereinsrat wird von den ordentlichen Mitgliedern des Vereins auf die Dauer von 
drei Jahren gewählt. Scheidet ein Mitglied aus, so rückt das Ersatzmitglied nach. 
Wird der Vereinsrat aufgelöst, so wird der neue Vereinsrat für den Rest der Ge-
schäftszeit gewählt. Das übrige bestimmt eine Wahlordnung.  
Der Vereinsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden und ein anderes zu 
dessen Stellvertreter. Diese beiden Ämter dürfen nicht von einem Mitglied des Vor-
stands und dem Vereinsrevisor bekleidet werden.  
Der Vorsitzende kann im Benehmen mit dem Vereinsrat ein geeignetes ordentliches 
Vereinsmitglied zum Protokollführer bestimmen.  

 
5) Der Vereinsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung muss Be-

stimmungen über die Frist und Form der Einladung zu den Sitzungen sowie über den 
Geschäftsgang des Vereinsrats und seiner Ausschüsse enthalten.  

 
6) Im Rahmen der Geschäftsordnung leitet der Vorsitzende die Geschäfte des Vereins-

rats. Über die Verteilung der Geschäfte unter den Vereinsratsmitgliedern beschließt 
der Vereinsrat.  
Der Vorsitzende des Vereinsrats bereitet die Beratungsgegenstände vor. Er beruft 
den Vereinsrat zu den Sitzungen ein.  
Nach einer Neuwahl, sowie auf Verlangen eines Viertels der Vereinsratsmitglieder 
oder des Vorstands muss der Vereinsrat binnen zwei Wochen einberufen werden.  
Er ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und 
die einfache Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.  

 
Wird der Vereinsrat zum zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand 
zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schlussfähig, wenn bei der ersten Verhandlung die Mehrheit der Mitglieder nicht an-
wesend war. 

 
7) Die Vereinsratsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen und Abstimmungen teil-

zunehmen und die ihnen zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen. Bleibt ein Mit-
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glied des Vereinsrats drei aufeinander folgenden Sitzungen ohne genügende Ent-
schuldigung fern, kann der Vereinsrat den Verlust des Amts aussprechen.  

 
8) Ein Vereinsratsmitglied kann an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, 

wenn der Beschluss ihm selbst, seinem Ehegatten, einem Verwandten oder Ver-
schwägerten bis zum dritten Grad oder einer von ihm Kraft Gesetzes oder Vollmacht 
vertretenen natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in anderer als öffentlicher Ei-
genschaft ein Gutachten abgegeben hat.                                                                         
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Vereinsrat ohne Mitwirkung 
des persönlich Beteiligten.  
Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitgliedes 
hat die Ungültigkeit des Beschlusses zur Folge, wenn sie für das Abstimmungser-
gebnis entscheidend war.  

 
9) Beschlüsse des Vereinsrats werden in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Ab-

stimmenden gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.  
Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen, ist nur ein Bewerber auf-
gestellt, kann die Wahl offen erfolgen.  
Die Wahlen sind nur gültig, wenn sämtliche Mitglieder unter Angabe des Gegen-
stands geladen sind und die Mehrheit von ihnen anwesend und stimmberechtigt ist.  
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält.  
Leere Stimmzettel sind ungültig. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, 
so tritt eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmzahlen 
ein.  
Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los.  

 
10) Mitglieder des Vorstandes, Abteilungsleiter und Jugendleiter haben auf Anordnung 

des Vereinsrats oder auf vorläufige Anordnung des Vorsitzenden des Vereinsrats zu 
den Sitzungen zu erscheinen; sie sind verpflichtet, über die Führung der ihnen über-
tragenen Geschäfte Auskunft zu erteilen. 
Jedes Vereinsmitglied kann sich mit Eingaben und Beschwerden an den Vereinsrat 
wenden.  

 
11) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Er ist berechtigt, 

Zuhörer, welche die Ordnung stören, entfernen zu lassen. Er kann mit Zustimmung 
des Vereinsrats Mitglieder desselben, welche die Ordnung erheblich stören, von der 
Sitzung ausschließen.  
Wird durch ein bereits von einer Sitzung ausgeschlossenes Vereinsratsmitglied die 
Ordnung innerhalb von drei Monaten neuerdings erheblich gestört, so kann ihm der 
Vereinsrat für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme untersagen.  

 
12) Die Verhandlungen des Vereinsrats sind niederzuschreiben. Die Niederschrift muss 

Tag und Ort der Sitzung, die Namen der anwesenden Vereinsratsmitglieder, die be-
handelten Gegenstände, die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis ersehen las-
sen. Haben die Mitglieder einem Beschluss nicht zugestimmt, so können sie verlan-
gen, dass dies vermerkt wird. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Proto-
kollführer zu unterzeichnen. Die Vereinsmitglieder können jederzeit die Niederschrift 
einsehen  

 
 

§  11 Vereinsrevisor  
 

1) Der von der Mitgliederversammlung für die Dauer von maximal drei Jahren gewählte 
Vereinsrevisor ist dem Vereinsrat unmittelbar verantwortlich. Der Vorsitzende des 
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Vereinsrats hat das Recht, Aufträge zur Prüfung der Vereinsverwaltung und der Ver-
waltung der Abteilungen zu erteilen. Der Revisor ist bei seiner Prüfungstätigkeit an 
Sachweisungen nicht gebunden. Der Revisor darf im Verein kein anderes Amt be-
kleiden.Dem Revisor sind sämtliche relevanten Unterlagen und Informationen - auch 
von den jeweiligen Abteilungen - zur Verfügung zu stellen. 
Der Revisor hat neben der Prüfung der Rechnungen des Vereins und der Abteilun-
gen die Aufgabe der Überwachung der Kassen des Vereins und der Abteilungen. Der 
Revisor ist berechtigt, die Auftragsvergaben zu überprüfen und eine Beurteilung der 
Verwaltung vorzunehmen. 

 
2) Sonderprüfungen sind möglich. 

 
3) Art und Umfang der Kassenprüfung sowie die Veranlassung von Sonderprüfungen 

sind in der Finanzordnung geregelt. 
 
 

§  12 Abteilungen  
 

1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können mit Genehmigung des Vereinsrats 
rechtlich unselbstständige Abteilungen gebildet werden. Den Abteilungen steht nach 
Maßgabe der Beschlüsse des Vereinsrats das Recht zu, in ihrem eigenen sportli-
chenBereich tätig zu sein. Das Nähere regelt die Abteilungsordnung, die sich im  
Rahmen des satzungsmäßigen Vereinszweckes halten muss. Soweit in der Abtei-
lungsordnung nichts anderes geregelt ist, gilt die Satzung des Hauptvereins für die 
Abteilungen entsprechend.  

 
2) Einzelnen Abteilungen soll das Recht auf Selbstverwaltung eingeräumt werden, wenn 

dafür ein Bedürfnis besteht, die organisatorischen Grundlagen vorhanden sind und 
geeignete Amtsträger zur Verfügung stehen. Sind diese Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben, so ist der Abteilung das Selbstverwaltungsrecht zu entziehen.  

 
3) Die Abteilungen behandeln selbständig diejenigen Angelegenheiten, welche nur sie 

selbst interessieren (Abteilungsangelegenheiten).  
 

4) In rechtlicher Hinsicht sind diese Abteilungen jedoch weiterhin unselbständig. 
 

5) Die einer selbständigen Abteilung zufließenden Gelder und die von dieser allein be-
nutzten Einrichtungen des Vereinsvermögens werden als Sondervermögen des Ver-
eins geführt. Die Verwaltung des Sondervermögens unterliegt grundsätzlich der Ab-
teilung.  

 
6) Die Organe der selbständigen Abteilungen sind:  

1. die Abteilungsversammlung;  
2. die Abteilungsleitung.  

Daneben kann ein Abteilungsausschuss eingesetzt werden. In diesen können nur der     
Abteilung angehörende ordentliche Mitglieder gewählt werden. Dem Ausschuss kön-
nen von der Abteilungsversammlung bestimmte Rechte zur selbständigen Ausübung 
übertragen werden. Das übrige bestimmen Abteilungsstatuten, Wahlordnungen, Bei-
tragsordnungen und allgemeine Richtlinien, die mit dieser Satzung in Übereinklang 
stehen müssen.  
Derartige Bestimmungen sind unwirksam, wenn und soweit ihr Inhalt satzungswidrig 
ist. Die Abteilungsstatuten und die Beitragsordnung bedürfen der Genehmigung 
durch den Vorstand und Vereinsrat. 
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7) Die Rechtsaufsicht über die selbständigen Abteilungen obliegt dem Vorstand. Wenn 
eine selbständige Abteilung die ihr obliegende Vereinspflicht nicht erfüllt, kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Vereinsrats die notwendigen Maßnahmen treffen, um 
die Abteilung im Wege des Vereinszwangs zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten. 
Zur Durchführung des Vereinszwangs hat der Vorstand das Weisungsrecht gegenü-
ber den Mitgliedern und den Amtsträgern der Abteilung.  

 
 

§  13 Vereinsjugend 

 
1) Die Jugend des Vereines führt und verwaltet sich selbstständig und entscheidet über 

ihre durch den Haushalt des Vereins zufließenden Mittel im Rahmen der Finanzord-
nung. 

 
2) Das Nähere regelt die Jugendordnung. 

 
§  14 Auflösung des Vereines 
 

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter Einhal-
tung einer vierwöchigen Frist einberufenen Generalversammlung beschlossen werden. 
In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gül-
tigen Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist inner-
halb von vier Wochen eine weitere Generalversammlung einzuberufen, die ohne Rück-
sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Ein-
berufung hinzuweisen. In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liqui-
datoren, die dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 

 
2) Das nach Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke verblei-

bende Vermögen fällt an die Gemeinde Neubiberg mit der Maßgabe, es wiederum un-
mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu ver-
wenden. 

 

§  15 Inkrafttreten 
 

Die Satzung wurde in der Generalversammlung am ...........................geändert und  in der 
vorliegenden Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit Anmeldung beim Vereinsregister 

in Kraft. 

 


